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Aufgrund der sehr begrenzten Plätze bitten wir, das Livestream-An-
gebot zu nutzen. Für aktuelle Informationen zum Sitzungsgeschehen 
sowie den geltenden Hygieneregeln besuchen Sie bitte www.leipzig.de
Öffentlicher Teil
Eröffnung und Begrüßung;
Feststellung der Beschlussfähigkeit;
Feststellung der Tagesordnung;
- Geschäftsordnungsbeschluss zur Redezeit für die Ratsversammlung 

am 24.04.2024
Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung;
Niederschrift;
 - Verlaufsprotokoll der Sitzung vom 24.01.2024;
 - Beschlussprotokoll der Sitzung vom 28.02.2024;
 - Beschlussprotokoll der Sitzung vom 29.02.2024 (Fortsetzung vom 

28.02.2024);
 - Beschlussprotokoll der Sitzung vom 13.03.2024;

Eilentscheidung des Oberbürgermeisters;
Mandatsveränderungen;
Anfragen von Einwohnerinnen und Einwohnern (Der Tagesordnungs-
punkt wird gegen 17:00 Uhr aufgerufen.) 
 - Pachtvertrag Ostwache; Julia Kunkel  
 - Umsetzung der Mobilitätsstrategie 2030; Netzerweiterung „S-Bf. 

Wahren“; Wigbert Albrecht  
 - Schließung der Kindertagesstätten Kantatenweg 41 A & B; Dr. 

Thomas Gatter  
 - Genehmigung Verstärker-Straßenmusik; Alexander Strenge  
 - Siedlung Leipzig-Mockau; Peter Ahnert  
 - Leipzigs Fahrradstraßennetz soll um 71 Kilometer wachsen“, LVZ 

vom 08.03.2024; Steffen Branse  
 - Für das Training der Rettungsschwimmer gleiche Bedingungen 

wie für Sportvereine schaffen!; Ronald Kreibig  
 - Verteilung- bzw. Vermietung – Willkür von Barrierefreie Wohnun-

gen; Natalia Haase  
 - SuperBlocks; David Hartwig  
 - Rechtswidrige Straßennamen – Verkehrsunfall als Auslöser einer 

Analyse; Roland Hahn  
 - Kantinenessen in Ämtern der Stadt Leipzig; Stephan Keßler  
 - Aktueller Stand der Planung beim Forum für Freiheit und Bürger-

rechte auf dem Matthäikirchhof; Dieter Krause  
 - Verunstaltungssituation durch Graffiti; Danny Ulbrich  
 - Rückfragen zu Einwohneranfrage VII-EF-09809-AW-01 – Netto-

neuversiegelung; Kristine Wiesner  
Petitionen (werden nach TOP Einwohneranfragen aufgerufen);   
 - Sitzbänke beiderseits der Erich-Zeigner-Allee (Trinkbrunnen); 

Petitionsausschuss / Petent: André Paul  
 - 125 Jahre Leipziger Palmengarten im Jahr 2024 als Themen-Projekt 

nutzen!; Petitionsausschuss / Petent: Mike Demmig  
 - Petition nach § 12 SächsGemOrdnung zur Cofinanzierung einer 

Heisenberg-Lecture mit Nobelpreisträgern aus unterschiedlichen 
Fachbereichen an der Universität Leipzig durch die Stadt Leipzig; 
Petitionsausschuss / Petent: Dieter Krause  

 - Petition nach § 12 SächsGemOrdnung zur Umwidmung von 400.000 
Euro der von der Stadt Leipzig geplanten 500.000 Euro zu einer mög-
lichen Mitbeteiligung an einer deutschen Olympiabewerbung in den 
Jahren 2036 oder 2040; Petitionsausschuss / Petent: Dieter Krause  

 - Petition nach § 12 SächsGemOrdnung zur endlichen Stiftung eines 
zweijährlichen Stadtschreiberstipendiums durch die Stadt Leipzig; 
Petitionsausschuss / Petent: Dieter Krause  

 - Petition nach § 12 SächsGemOrdnung zur Stiftung eines zweijährli-
chen Johann-Sebastian-Bach-Stipendiums durch die Stadt Leipzig; 
Petitionsausschuss / Petent: Dieter Krause    

 - Saalebahn / Nutzung des Deutschlandtickets in Fernverkehrszügen; 
Petitionsausschuss / Petent: Natürliche Person  

 - Petition für den Bau eines Planetariums in Leipzig bis 2050; Petiti-
onsausschuss / Petent: Mike Demmig  

 - Zugverbindung von Leipzig in den Harz; Petitionsausschuss / 
Petent: Natürliche Person  

 - Sammelpetition zur geplanten Teil-Umbenennung des Roßplatzes 
in Hinrich-Lehmann-Grube-Platz; Petitionsausschuss / Petent: 
Gerd Mucke  

Besetzung von Gremien;   
 - Beirat für Menschen mit Behinderungen (10. Änderung);  
 - Jugendbeirat (10. Änderung);  
 - Kleingartenbeirat (6. Änderung);  
 - Seniorinnen- und Seniorenbeirat (11. Änderung);  
 - Migrantinnen- und Migrantenbeirat (12. Änderung);  
 - Beschluss zur Vorlage VII-DS-00357-DS-04-NF-01 vom 19.05.2021 

– Abwahl eines Mitglieds aus dem Migrantenbeirat; CDU-Fraktion    
 - Keine Faschisten im Migrant*innenbeirat – Abberufung der AfD-

Mitglieder; Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  
Personalangelegenheiten;   
 - Eigenbetrieb Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe der 

Stadt Leipzig (VKKJ):  Wahl der Betriebsleiterin und Änderung 
der Betriebssatzung;  

Wahl und Entsendung der Vertreter der Stadt Leipzig in Aufsichts-
räte, Zweckverbände und Gremien, in denen die Stadt Mitglied ist;   
 - Vertreter der Stadt Leipzig in der Verbandsversammlung des Zweck-

verbandes Planung und Erschließung „Neue Harth“ (4. Änderung);  
Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung;   
Anträge zur Beschlussfassung;   
 - Flickenteppich bei Tempo 30 in der Könneritzstraße beseitigen; 

Jugendparlament/Jugendbeirat  
 - Mehrsprachige Wegbeschreibungen für Geflüchtete vom Leipziger 

Hauptbahnhof bis in die Erstaufnahmeeinrichtungen; Migranten-
beirat  

 - Frühzeitige Information des Ortschaftsrates bei Baumaßnahmen; 
Ortschaftsrat Böhlitz-Ehrenberg  

 - Zukunftsweisende, naturnahe Pausenhofgestaltung von Leipziger 
Schulen – Sofortprogramm für Bestandsschulen; SPD-Fraktion  

 - Würdigung des Widerstandes gegen den Faschismus in der Leipziger 
Schullandschaft; A. Bednarsky, O. Gebhardt, J. Nagel, M. Götze  

 - Leipziger Friedhöfe erhalten und aufwerten; Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen  

 - Fahrzeugsharing-Konzept für Leipzig – vernetzt und  nachhaltig; 
SPD-Fraktion  

 - Barrierefreien ÖPNV stärken – Sitzplätze für Menschen mit Behinde-
rungen, in der Gehfähigkeit Beeinträchtigte, ältere oder gebrechliche 
Personen, werdende Mütter und Fahrgäste mit kleinen Kindern 
farblich markieren!; Fraktion Die Linke  

 - Neue Kraft für eine starke Leipziger Wirtschaft – Nachhaltigkeit 
als Wirtschaftstreiber; CDU-Fraktion  

 - Höchstgeschwindigkeitsüberprüfung Breitenfelder Straße; Fraktion 
Freibeuter  

 - Räumlichkeiten im Stadtteil Paunsdorf für Vereine und Volkshoch-
schule; SPD-Fraktion  

 - Prüfauftrag:  Sicherer Radverkehr für Leipzig; CDU-Fraktion  
 - Schwimmhallenneubau im Leipziger Süden vorantreiben; SPD-

Fraktion  
 - Instandsetzung Abtnaundorfer Straße Nördlicher Bereich / Hei-

terblickstraße; Stadtbezirksbeirat Nord-Ost  
 - Hofladen in der City:  Landwirtschaft unterstützen – regionale 

Wertschöpfung stärken; Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  
 - Pädagogisch betreute Spielplätze in der gesamten Stadt etablieren!; 

Fraktion Die Linke  
 - Strategische Priorisierung von Investitionen; Fraktion Bündnis 90/

Die Grünen    
 - Leipzigs Wirtschaft entlasten – Gewerbesteuer-Hebesatz senken!; 

AfD-Fraktion    
 - Freiwillige Rückkehr von Asylbewerbern ohne Bleibeperspektive 

fördern; AfD-Fraktion  

Mittwoch, den 24.04.2024, um 14:00 Uhr, ggf. Fortsetzung am Donnerstag, den 25.04.2024,  
ab 16:00 Uhr, Sitzungssaal des Stadtrates, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig

Tagesordnung der Ratsversammlung

http://www.leipzig.de
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 - „Eismohren“ auf der Leipziger Messe – rassistischer Werbung auf 
der Leipziger Messe umgehend entschieden entgegentreten und 
künftig verhindern; Oliver Gebhardt 

 - Würdig gedenken ohne Rechtsextreme; Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen  

 - Beschleunigung des Baus der Ersatzhalle für die brandgeschädigte 
Sporthalle der 100. Grundschule; Fraktion Die Linke  

 - Hauptvoraussetzung zur Umsetzung des Digitalpaktes  (OR 0021/ 
23/24); Ortschaftsrat Liebertwolkwitz  

 - Fahrradoffensive für die Stadtverwaltung – sichere Fahrradabstell-
flächen und Duschen im Rathaus; Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  

 - Kleine Brötchen statt Luftschlösser – direkte und barrierefreie Fuß- 
und Radwegeverbindung und Bootsschleppe zwischen Cospudener 
und Zwenkauer See herstellen; Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  

Anfragen an den Oberbürgermeister;   
 - Wie geht es weiter im Robert-Koch-Park?; Fraktion Die Linke  
 - Resiliente Stadt – Zivilschutz und Gefahrenabwehr; Leitanfrage, 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  
 - Auswirkungen der festgestellten Überversorgung mit Kita-Plätzen; 

CDU-Fraktion  
 - Mögliche Einflussnahme auf Wahlen durch zeitweilige Wohnort-

Ummeldungen von Personen; AfD-Fraktion  
 - Azubi-Wohnen in Leipzig; SPD-Fraktion  
 - Baumfällungen in Leipzig; Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  
 - Kosteneinsparungen und Einnahmen durch Umweltdetektive; 

SPD-Fraktion  
 - Brunnen auf dem Vorplatz des Plagwitzer Rathauses; Fraktion 

Freibeuter  
 - Von der Befragung „Leben in den Ortschaften“ zu lebendigen 

Ortsteilen – Wie werden Verkehr, Infrastruktur, Kultur und Sport 
verbessert?; Fraktion Die Linke  

 - Diskriminierung systematisch bekämpfen – wann kommt das 
Antidiskriminierungskonzept?; Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  

 - Was ist aus der sächsischen Klimamillion geworden?; Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen  

 - Schulbegleitung in Leipzig und Personalbemessung im ASD; 
Fraktion Die Linke  

 - Steigendes Verkehrsaufkommen im Nachhaltigkeitsszenario; 
CDU-Fraktion  

 - Lieferantenwechsel für Schrottrecycling der Leipziger Stadtreini-
gung?; SPD-Fraktion  

 - Bauvorhaben Apartments in der Arndtstraße; SPD-Fraktion  
 - LVB-Haltestelle Sportbad An der Elster; SPD-Fraktion  
 - Baumpflanzungen in der Shakespearestraße; SPD-Fraktion  
 - Aktueller Planungsstand Verwaltungsunterbringung; Fraktion 

Die Linke  
 - „Zukunftsfähige Arbeitswelten“ – aktuelle Umsetzung; Fraktion 

Die Linke  
 - Wie weiter mit dem Astoria?; AfD-Fraktion  
 - Weiterhin besorgniserregender Zustand des ehemaligen Bahnhofs 

Leutzsch als Kulturdenkmal; AfD-Fraktion  
 - Wahlteilnahme von Menschen ohne festen Wohnsitz; Fraktion 

Die Linke  
 - Interpretationsreichtum bei der Umsetzung von Stadtratsbe-

schlüssen – hier:  Übergangsfinanzierung von Zero-Waste- und 
Upcyclingprojekten; Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  

 - Digitalstrategie des Bundes auf dem Rücken der Kommunen?; 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  

 - Sozialwohnungsbau Leipzig:  Planungen, Miethöhen und Förder-
mittelabruf; Fraktion Die Linke  

 - Ehemaliges Postgebäude in Grünau-Mitte und Umgang mit Stadt-
ratsbeschlüssen; Fraktion Die Linke  

 - Entwicklung der Nebenkosten; Fraktion Die Linke  
 - Entwicklung des Schienennetzes der LVB; Fraktion Die Linke  
 - Umgang der LVB mit Streiks; Fraktion Die Linke  
 - Keine Autos im Auwald!?; Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  
 - Stand einer erinnerungskulturellen digitalen Plattform; Fraktion 

Bündnis 90/Die Grünen  
 - Perspektiven des Gewerbegebiets Neulindenau; SR Dr. Volker 

Külow  
 - Denken heißt überschreiten – das Ernst-Bloch-Jahr 2027 in Leipzig; 

SR Dr. Volker Külow  
 - Umsetzung B-Plan „Lange Trift“; Stadtrat Andreas Geisler  
 - Ausschreibung neues Corporate Design; SR Dr. Volker Külow  
 - Aktueller Stand der Städtepartnerschaft zwischen Leipzig und 

Lyon; Stadtrat Karl-Heinz Obser  
 - Dreifeldsporthalle in Böhlitz-Ehrenberg; Stadtrat Dr. Volker Külow  

 - Havarieschaden und Wiederinstandsetzung Kita Schützstraße 2; 
SR Dr. Volker Külow  

 - Umgang mit Überlastungsanzeige aidshilfe leipzig; Stadtrat Dr. 
Volker Külow  

 - Stand der Umsetzung Spielplatz für Gundorf; Stadtrat Dr. Volker 
Külow  

 - Geplanter Neubau Kita Poetenweg 24 sowie „Grundstückstausch“ 
für die ehemalige Kita Poetenweg 22 – Aktueller Stand – Nachfragen 
zurAnfrage und Antworten VII-F-08458-AW-01 sowie zur Anfrage 
Nr. VII-F-08624-AW-01 und VII-F-09431 sowie VII-F-09914; SRin 
Franziska Riekekwald; SR Steffen Wehmann  

 - Aktuelle demografische Entwicklungen in Leipzig; Stadtrat Dr. 
Volker Külow  

 - Wann kommt endlich die digitale Gästekarte mit freiem Zugang 
zu den Öffentlichen Verkehrsmitteln?; SR Franziska Riekewald, SR 
Marianne Küng-Vildebrand  

Bericht des Oberbürgermeisters;   
Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen;   
 - Annahmen von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendun-

gen an die Stadt Leipzig, einschließlich Eigenbetriebe gem. §73 (5) 
SächsGemO bis 31.01.2024;  

 - Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendun-
gen an die Stadt Leipzig, einschließlich Eigenbetriebe gem.§73 (5) 
SächsGemO bis 05.03.2024;  

Vorlagen I;   
 - 1. Änderung Bau- und Finanzierungsbeschluss Gorkistraße zwi-

schen Kohlweg und Ossietzkystraße (Bestätigung gemäß § 81 (5) 
SächsGemO) – eilbedürftig;  

 - 1. Änderung Bau- und Finanzierungsbeschluss Baumaßnahme 
Volbedingstraße zwischen Zeumerstraße und Mockauer Straße 
einschließlich Sanierung der Brücke über die Parthe (Bestätigung 
gem. § 20 SächsKomHVO) – eilbedürftig;  

 - Sicherstellung der finanziellen Leistungs- und Investitionsfähigkeit 
der Klinikum St. Georg gGmbH sowie Abschluss eines zweiten, 
gesonderten Betrauungsaktes zur beihilferechtlich konformen 
Ausreichung der Ausfallbürgschaft – eilbedürftig;  

 - Einrichtung einer Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige 
Entwicklung am Standort Zweenfurther Straße 21 in 04318 Leipzig 
entsprechend § 24 Sächsisches Schulgesetz – eilbedüftig;  

 - Bestätigung des Nachtrages zum Vertrag mit der Leipziger Messe 
GmbH über die Zusammenarbeit zur Durchführung der Fußball-
Europameisterschaft UEFA EURO 2024 in Leipzig – eilbedürftig;  

 - Beteiligung der Stadt Leipzig am Projektaufruf 2024 im Förder-
programm „Nationale Projekte des Städtebaus“ und damit die 
Einreichung einer Projektskizze bis Ende April 2024 – eilbedürftig;  

 - Sechste Satzung zur Änderung der Satzung der Schulbezirksgrenzen 
der Grundschulen in der Stadt Leipzig;  

 - 1. Änderung zum Baubeschluss Zweifeldsporthalle für GS 66. Schule 
Komarowstr. 2 – Neubau;  

 - Satzung zur 2. Änderung der Betriebssatzung des Eigenbetriebes 
Stadtreinigung Leipzig; Dezernat Umwelt, Klima, Ordnung und 
Sport  

 - 1. Änderung zum Baubeschluss Zweifeldsporthalle für OS C.-G-
Frege-Schule Lidicestraße 12 – Neubau;  

 - Konzept zur Prävention von antimuslimischem Rassismus und 
Islamfeindlichkeit im Rahmen der Antidiskriminierungsstrategie 
der Stadt Leipzig;  

 - Baubeschluss Schule Rückmarsdorf, Grundschule, An der Frieden-
seiche 4 – Modernisierung, Erweiterung und Interim; 

 - Grundsatzbeschluss:  Vorbereitung des „Leipziger Modell – Bil-
dungscampus Grünau“; Dezernat Stadtentwicklung und Bau 

 - Planungsbeschluss „Bildungs- und Bürgerzentrum Grünau“ – 
Neubau eines Multifunktionsgebäudes, Stuttgarter Allee 13 – 15; 

 - Fortschreibung des Rahmenplans zur Umsetzung der Mobilitäts-
strategie 2030 für Leipzig;  

 - Konzept zur Verkehrsberuhigung in Volkmarsdorf und Neustadt-
Neuschönefeld nördlich der Eisenbahnstraße;  

 - Superblocks STOPPEN; Petitionsausschuss / Petentin: Stefanie 
Kinting  

 - Superblocks in Leipzig; CDU-Fraktion  
 - Baubeschluss Oberschule Paunsdorf, Zum Wäldchen 4 – Moder-

nisierung und Erweiterung; Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
 - Feststellung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 01.01.2022 

bis 31.12.2022 für den städtischen Eigenbetrieb Oper Leipzig;  
 - Planungsbeschluss – Neubau einer Dreifeldsporthalle, Stuttgarter 

Allee 9;  
 - Umsetzung Ratsbeschluss DS-1671/99 („Leipziger Deklaration 
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zum Völkerschlachtdenkmal“) – Grundsatzbeschluss zur weiteren 
Entwicklung des Völkerschlachtdenkmals;  

 - Feststellung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 01.01.2022 
bis 31.12.2022 für den Kommunalen Eigenbetrieb Leipzig / En-
gelsdorf;  

 - Tausch von Teilflächen auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz zur 
Errichtung des Global Hub;  

 - Feststellung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 01.01.2022 
bis 31.12.2022 für den Städtischen Eigenbetrieb Behindertenhilfe;  

 - Satzung über die Erhebung von Gebühren für den Rettungsdienst 
der Stadt Leipzig (Rettungsdienstgebührensatzung): ;  

 - Ausführungsbeschluss zum Kauf von Fahrzeugtechnik für den 
Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig sowie Antrag auf Ausnahme-
genehmigung zum Klimanotstand;  

 - Sicherstellung der Durchführung des Festivals DOK Leipzig durch 
Anpassung des städtischen Zuschusses ab 2025 an die Leipziger 
Dok-Filmwochen GmbH;  

 - Kofinanzierung des Jugendberufshilfeangebots „Netz kleiner 
Werkstätten“ durch die Stadt Leipzig;  

 - Flächennutzungsplan-Änderung für den Bereich „Hugo-Aurig-
Straße/Gaswerksweg“; Stadtbezirk:  Ost, Ortsteil:  Engelsdorf; 
Feststellungsbeschluss;  

 - Feststellung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 01.01.2022 
bis 31.12.2022 für den Eigenbetrieb Verbund Kommunaler Kinder- 
und Jugendhilfe;  

 - Feststellung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 01.01.2022 
bis 31.12.2022 für den Eigenbetrieb Städtisches Klinikum „St. Ge-
org“ Leipzig;  

 - Baubeschluss Neubau einer 2-Feld-Sporthalle für die Oberschule 
Ratzelstraße am Standort Ratzelstraße 26, 04207 Leipzig;  

 - Gesamtmietvertrag über Garagenkomplex Schildberger Weg 
„Mockau West II“ auf Teilflächen der Flurstücke 81/25 und 99/1 

von Mockau;  
 - Satzung zur Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. E-59 „Windpark 

Knautnaundorf“; Stadtbezirk Südwest, Ortsteil Hartmannsdorf-
Knautnaundorf; Aufstellungsbeschluss;  

 - 6. Nachtrag zum Mietvertrag in der Naumburger Straße 26;  
Informationen I;   
 - Umsetzungsbericht Sportprogramm 2024 (VI-DS-02503-NF-06) 

zum 31.12.2023;  
 - 1. Änderung zum Baubeschluss Neubau Jugendhilfeeinrichtung, 

Leipziger Straße 165 (Bestätigung nach § 79 (1) SächsGemO); 
 - Umsetzung des Wohnungspolitischen Konzeptes – Mitteleinsatz 

2023 (Rückblick) und 2024 (Ausblick) sowie überplanmäßige Auf-
wendungen und Auszahlungen nach § 79 (1) SächsGemO für das 
Haushaltsjahr 2024;  

 - Bau- und Finanzierungsbeschluss Radverkehrsanlage Alte See-
hausener Straße;  

 - Prüfungsbericht des Sächsischen Rechnungshofes über die über-
örtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stadt 
Leipzig – Neubau von 4 Schulen; 

 - Wissenschaftliche Kommission zur Straßenbenennung,
 - Gutachten zum „Platz des Euromaidan“;  
 - Wissenschaftliche Kommission zur Straßenbenennung,
 - Gutachten zur Person Michail Sergejewitsch Gorbatschow;  
 - 27. Sachstandsbericht zur Umsetzung von Baumaßnahmen für 

Schulen, Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen der Hilfen zur 
Erziehung und Offenen Freizeittreffs (Stand 31.12.2023); 

 - Bericht „Gesetzliche Vertretung“ zum Stand 31.12.2023;  
 - Berichtswesen zur Beauftragung von Sachverständigen, Beratungs-

leistungen und Gutachten außerhalb VOB/VOL/VgV 2023 nach 
§ 21 Abs. 2 Nr. 4 b) Hauptsatzung der Stadt Leipzig ■  

(Änderungen vorbehalten)
Der Oberbürgermeister



Elektronisches Amtsblatt Stadt Leipzig 
Ausgabe 08/24 · 13.04.2024

4

Sitzungen der Stadtbezirksbeiräte
Für Fragen zum aktuellen Sitzungsgeschehen besuchen Sie bitte 
www.leipzig.de

Stadtbezirksbeirat Südwest
15.04.2024, 18:00 Uhr, Schule am Grünen Gleis, Baumannstraße 
13, 04229 Leipzig 
Weitere Informationen unter www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-suedwest
 - Vorstellung Deutsche Bahn, Streckenausbaus Leipzig-Zeitz-Gera
 - Sechste Satzung zur Änderung der Satzung der Schulbezirksgrenzen 

der Grundschulen in der Stadt Leipzig
 - Netzerweiterung „Südsehne inkl. begleitender Einbindungstrassen“ 

– Beschluss zur weiterführenden Planung
 - Radverkehrsentwicklungsplan 2030+
 - Fortschreibung des Rahmenplans zur Umsetzung der Mobilitätsstra-

tegie 2030 für Leipzig
 - Ertüchtigung der Küchenholzallee auf einer Länge von 1.500m von der 

Antonienstraße bis zur Brücke der Bahnlinie Markkleeberg – Plagwitz
 - Kleine Brötchen statt Luftschlösser – direkte und barrierefreie Fuß- und 

Radwegeverbindung und Bootsschleppe zwischen Cospudener und 
Zwenkauer See herstellen

 - Ertüchtigung von Wegeverbindungen im Waldgebiet Küchenholz
 - Strategische Priorisierung von Investitionen
 - Flickenteppich bei Tempo 30 in der Könneritzstraße beseitigen
 - Baubeschluss Neubau einer 2-Feld-Sporthalle für die Oberschule Rat-

zelstraße am Standort Ratzelstraße 26, 04207 Leipzig
 - 27. Sachstandsbericht zur Umsetzung von Baumaßnahmen für Schulen, 

Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung 
und Offenen Freizeittreffs

 - Bau- und Finanzierungsbeschluss: Deckenerneuerungsmaßnahme 
Rippachtalstraße von Gerhard-Ellrodt-Straße bis Schönauer Straße

 - Anträge zum Stadtbezirksbudget

Stadtbezirksbeirat Südost
16.04.2024, 18:30 Uhr, Franz-Mehring-Schule, Gletschersteinstraße 
9, 04299 Leipzig
Weitere Informationen unter www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-suedost/
 - Prager Straße: Verkehrssicherheit/Vermeidung von Schleichverkehr, 

bauliche und organisatorische Maßnahmen
 - Netzerweiterung „Südsehne inkl. begleitender Einbindungstrassen“ 

– Beschluss zur weiterführenden Planung
 - Radverkehrsentwicklungsplan 2030+
 - Fortschreibung des Rahmenplans zur Umsetzung der Mobilitätsstra-

tegie 2030 für Leipzig
 - Antrag: Strategische Priorisierung von Investitionen
 - 27. Sachstandsbericht zur Umsetzung von Baumaßnahmen für Schulen, 

Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung 
und Offenen Freizeittreffs (Stand 31.12.2023)

 - Anträge zum Stadtbezirksbudget
 - Glasfaserbau in Reudnitz
 - Vorschlag zur Straßenbenennung Teilabschnitt Göschenstraße

Stadtbezirksbeirat Süd
17.04.2024, 18:00 Uhr, Immanuel-Kant-Gymnasium, Zi. 408, Scharn-
horststraße 15, 04275 Leipzig 
Gäste können sich online zuschalten. 
Weitere Informationen unter www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-sued  
 - Austausch mit Bürgermeisterin Dr. Münch
 - Informationen Beteiligung Spielplatzgestaltung Teichstraße
 - Netzerweiterung „Südsehne inkl. begleitender Einbindungstrassen“ 

– Beschluss zur weiterführenden Planung

 - Radverkehrsentwicklungsplan 2030+
 - Fortschreibung des Rahmenplans zur Umsetzung der Mobilitätsstra-

tegie 2030 für Leipzig
 - Schwimmhallenneubau im Leipziger Süden vorantreiben
 - Strategische Priorisierung von Investitionen
 - 27. Sachstandsbericht zur Umsetzung von Baumaßnahmen für Schulen, 

Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung und 
Offenen Freizeittreffs

 - Bau- und Finanzierungsbeschluss: Überbauerneuerung Mühlholzsteg 
(III/G01) über die Mühlpleiße

 - Anträge zum Stadtbezirksbudget

Stadtbezirksbeirat Alt-West
17.04.2024, 17:30 Uhr, Rathaus Leutzsch, Beratungsraum 1. Etage, 
Georg-Schwarz-Straße 140, 04179 Leipzig
Eine digitale Zuschaltung ist nach vorheriger Anmeldung möglich.
Weitere Informationen unter www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-alt-west
 - Entwurfsplanung Spielplatz „An der Helmholtzschule“
 - Glasfaserausbau im Stadtbezirk
 - Gespräch mit der Patenbürgermeisterin, Frau Felthaus
 - Sechste Satzung zur Änderung der Satzung der Schulbezirksgrenzen 

der Grundschulen in der Stadt Leipzig
 - Netzerweiterung „Südsehne inkl. begleitender Einbindungstrassen“ 

– Beschluss zur weiterführenden Planung
 - Radverkehrsentwicklungsplan 2030+
 - Fortschreibung des Rahmenplans zur Umsetzung der Mobilitätsstra-

tegie 2030 für Leipzig
 - Antrag: Strategische Priorisierung von Investitionen
 - Bau- und Finanzierungsbeschluss Richard-Wagner-Hain, Westseite, 

Wasserbecken
 - Petition: 125 Jahre Leipziger Palmengarten im Jahr 2024 als Themen-

Projekt nutzen!
 - 27. Sachstandsbericht zur Umsetzung von Baumaßnahmen für Schulen, 

Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung und 
Offenen Freizeittreffs (Stand 31.12.2023)

 - Anträge zum Stadtbezirksbudget

Stadtbezirksbeirat Mitte
18.04.2024, 18:00 Uhr, Stadtbüro, Burgplatz 1, 04109 Leipzig per 
Videokonferenz (über Microsoft Teams)
Weitere Informationen unter www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-mitte
 - Vorstellung City Leipzig Marketing e.V.
 - Aktuelle Herausforderungen Bahnhofsmission
 - Anträge zum Stadtbezirksbudget
 - Netzerweiterung „Südsehne inkl. Begleitender Einbindungstrassen“ 

– Beschluss zur weiterführenden Planung
 - Schulnamensänderungen für neun Schulen der Stadt Leipzig ab dem 

Schuljahr 2024/25
 - Hofladen in der City: Landwirtschaft unterstützen – regionale Wert-

schöpfung stärken
 - Strategische Priorisierung von Investitionen
 - Radfahrstreifen auf Martin-Luther- und Dittrichring konsequent voll-

enden
 - Farbliche Markierung für Radwege
 - Fortschreibung des Rahmenplans zur Umsetzung der Mobilitätsstra-

tegie 2030 für Leipzig
 - Radverkehrsentwicklungsplan 2030+ ■

(Änderungen vorbehalten)

http://www.leipzig.de
http://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-suedwest 
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Tagesordnung der öffentlichen Sitzung 17.04.2024, 16:00 Uhr, 
Neues Rathaus, Raum 377, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig
Eröffnung und Begrüßung
Feststellung der Beschlussfähigkeit
Feststellung der Tagesordnung
Feststellung der Ausschussmitglieder, die das Protokoll der Sitzung mit 
unterzeichnen werden
Festlegungsprotokoll der Sitzung vom 17.01.2024
Festlegungsprotokoll der Sitzung vom 28.02.2024
Berichte aus den Eigenbetrieben
 - Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe
 - Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe
 - Städtisches Klinikum „St. Georg“

Jahresbericht 2023 zum Kommunalen Kindertagespflegemanagement
Verschiedenes ■
(Änderungen vorbehalten)

Die stv. Vorsitzende  
des Betriebsausschusses

Sitzung des Betriebsausschusses 
Jugend, Soziales, Gesundheit

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung 15.04.2024, 17:00 Uhr, 
Neues Rathaus, Raum 495, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig
Eröffnung und Begrüßung
Feststellung der Beschlussfähigkeit
Feststellung der Tagesordnung
Festlegungsprotokoll der Sitzung vom 18.03.2024
Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung
Vorlagen
Es liegen keine Vorlagen vor.
Anfragen, Sonstiges

Beschlüsse aus der 82. nichtöffentlichen Sitzung der VII. Wahl-
periode des Grundstücksverkehrsausschusses am 04.03.2024
Es wurden keine Beschlüsse gefasst.

Beschlüsse aus der 83. öffentlichen Sitzung der VII. Wahlperiode 
des Grundstücksverkehrsausschusses am 18.03.2024
Es wurden keine Beschlüsse gefasst. ■

Der Vorsitzende 
des Grundstücksverkehrsausschusses

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung 22.04.2024, 16:30 Uhr, 
Neues Rathaus, Festsaal, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig
Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
Festlegungsprotokoll der Sitzung vom 08.04.2024
Anträge aus dem Stadtrat – 1. Lesung
Anträge aus dem Stadtrat – 2. Lesung
 - Pädagogisch betreute Spielplätze in der gesamten Stadt etablieren!; 

Fraktion Die Linke
 - Pädagogisch betreute Spielplätze in der gesamten Stadt etablie-

ren!; Dezernat Jugend, Schule und Demokratie  
 - Beratungsangebote zur Kinderbetreuung in Schwerpunkträumen; 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  
 - Beratungsangebote zur Kinderbetreuung in Schwerpunkträumen; 

Dezernat Jugend, Schule und Demokratie  
Vorlagen – 1. Lesung
Vorlagen – 1. und 2. Lesung
 - Planungsbeschluss „Bildungs- und Bürgerzentrum Grünau“ – Neubau 

eines Multifunktionsgebäudes, Stuttgarter Allee 13-15; Dezernat 
Jugend, Schule und Demokratie Dezernat Stadtentwicklung und Bau 

Vorlagen zur Information
Entscheidungsvorschläge für den Jugendhilfeausschuss
Bericht der Bürgermeisterin
Vorstellung AK Medienpädagogik der Stadt Leipzig
Information der Verwaltung
 - Berichterstattung der Mittel zur Weiterentwicklung der Jugendhilfe 

2023 und 2024
Sonstiges ■
(Änderungen vorbehalten)

Der Vorsitzende 
des Jugendhilfeausschusses

Der Dienstausweis der Stadt Leipzig, ausgestellt mit der Nr. DA009425, 
ist ab sofort ungültig. ■

Sitzung des Grundstücks-  
verkehrsausschusses

Sitzung des  
Jugendhilfeausschusses

Städtische Dienstausweise/ 
Dienstmarken ungültig

Sprechzeiten  
der Friedensrichter

Schiedsstelle Mitte/Nordost 
Sprechtag jeden 3. Di./Monat (16.00 Uhr-18.00 Uhr), Stadthaus, Raum 
U 32, Michael Löffler, Tel. 0160  4  45  55  44; E-Mail: friedensrichter-  
loeffler@t-online.de
Schiedsstelle Ost/Südost
Sprechtag jeden 3. Mi./Monat (16.00 Uhr-17.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 
32, Sylvio Müller,  Tel. 0341/1 23 35 30, E-Mail: sylvio.mueller@leipzig.de
Schiedsstelle Süd/Südwest
Sprechtag jeden 1. Di./Monat (15.00-17.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 32, 
Claudia Schaefer, Tel. 0341/1 23 35 30, Fax: 03212 1 37 31 75; E-Mail: 
claudia.schaefer@leipzig.de
Schiedsstelle Nordwest/Nord
Sprechtag jeden 4. Mi./Monat (16.00 Uhr-18.00 Uhr), Stadthaus, Raum 
U 32, Mike Rockmann, Tel. 0172 3 72 01 55; E-Mail: Friedensrichter-  
N-NW@t-online.de
Schiedsstelle West/Alt-West
Sprechtag jeden 2. Di./Monat (16.00-18.00 Uhr), Stadthaus, Raum 
U 32, Michael Löffler, Tel. 0160  4  45  55  44; E-Mail: friedensrichter-  
loeffler@t-online.de

Wann hilft die Schiedsstelle?
Bei bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten über vermögensrechtliche Ansprü-
che (z. B. Zahlungsansprüche), über Nachbar- und Mietrechtsstreitigkei-
ten und über Ansprüche wegen Verletzung der persönlichen Ehre kann 
die Schiedsstelle helfend und streitschlichtend tätig werden. Das heißt, 
die Anrufung der Schiedsstelle bei bürgerlichen Streitigkeiten geschieht 
freiwillig und ist nicht vorgeschrieben. In solchen Fällen können Sie sich 
direkt an die Schiedsstelle Ihres Bezirkes wenden und bekommen dort 
fachkundige Unterstützung bei Ihren Anliegen. ■

mailto:friedensrichter-loeffler%40t-online.de?subject=
mailto:friedensrichter-loeffler%40t-online.de?subject=
mailto:sylvio.mueller%40leipzig.de?subject=
mailto:claudia.schaefer%40leipzig.de?subject=
mailto:Friedensrichter-N-NW%40t-online.de?subject=
mailto:Friedensrichter-N-NW%40t-online.de?subject=
mailto:friedensrichter-loeffler%40t-online.de?subject=
mailto:friedensrichter-loeffler%40t-online.de?subject=
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Für Fragen zum aktuellen Sitzungsgeschehen besuchen Sie bitte 
www.leipzig.de

Ortschaftsrat Hartmannsdorf-Knautnaundorf
15.04.2024, 18:30 Uhr, ehem. Gemeindeamt Knautnaundorf, 
Schkorloper Straße 34, 04249 Leipzig
 - Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
 - Protokollkontrolle 18.03.2024
 - Vorlagen
 - Anträge und Informationen der Ortschaftsräte

Ortschaftsrat Rückmarsdorf
16.04.2024, Ortsteilzentrum Rückmarsdorf, Ehrenberger Straße 
5a, 04178 Leipzig
 - Eröffnung und Begrüßung 
 - Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 - Feststellung der Tagesordnung 
 - Protokollkontrolle letzte Sitzung vom 11.03.2024 
 - Auswerten Ratsversammlung 13.03.2024 
 - VII-DS-08911 Radverkehrsentwicklungsplan 2030+   
 - VII-DS-09238 Fortschreibung des Rahmenplans zur Umsetzung der 

Mobilitätsstrategie 2030 für Leipzig
 - VII-DS-08065-Ifo-01 Bürgerumfrage „Leben in der Ortschaft 2023“ 

(Ortschaftsbefragung)
 - Sonstiges / Fragestunde / Aktuelles 
 - Organisatorisches

Ortschaftsrat Mölkau
16.04.2024, 19:00 Uhr, ehem. Gemeindeamt Mölkau, Ratssaal, 
Engelsdorfer Straße 90, 04316 Leipzig
 - Feststellung der Beschlussfähigkeit
 - Feststellung der Tagesordnung
 - Bestätigung des Protokolls der Sitzung vom 05.03.2024
 - Bürgersprechstunde
 - Pfarrer Stöhr, Information zum Stand Baumaßnahme Gemeindehaus 

Sommerfelder Straße
 - Beschlussvorlage-Nr. VII-DS-08911 „Radverkehrsentwicklungsplan 

2030+“ – Information zur Kenntnis und Stellungnahme des Ort-
schaftsrat Mölkau

 - Beschlussvorlage-Nr. VII-DS-09238 „Fortschreibung des Rahmenplans 
zur Umsetzung der Mobilitätsstrategie 2030 für Leipzig“ – Information 
zur Kenntnis und weitere Vorschläge des Ortschaftsrat Mölkau für die 
Maßnahmenliste ab 2027 ff.

 - Antrag-Nr. VII-A-09766 „Fahrradverleihsystem für den gesamten 
Leipziger Nordosten verfügbar machen“ 

 - Beschluss über Verwendung von ca. 28.000 Euro (für Bühne/ Beleuch-
tung/ Technik) aus Brauchtumsmittel im Namen des Ortschaftsrat 
Mölkau durch das BfR

 - Diskussion und Abstimmung der Liste der Änderungs-Anträge für 
den DHH 2025/26

 - Anfragen der Ortschaftsräte
 - Bericht des Ortsvorstehers
 - Informationen aus dem Stadtrat

Ortschaftsrat Wiederitzsch
16.04.2024, Rathaus Wiederitsch, Rarhaussaal, Delitzscher Land-
straße 55, 04158 Leipzig
 - Ergebnisse der Ortschaftsbefragung
 - Kosten und Durchführung des 33. Kinderfestes am 31.05.2024
 - Verschiedenes

Ortschaftsrat Lindenthal
16.04.2024, 19:00 Uhr, Rathaus Lindenthal, Ratssaal, Erich-Thiele-
Str. 2, 04159 Leipzig 
 - Protokollkontrolle und Feststellung der Beschlussfähigkeit
 - Mitteilungen des Ortsvorstehers
 - Anfragen und Anträge der Ortschaftsräte
 - Neubau einer Sporthalle in Lindenthal – Machbarkeitstudie

Sitzungen der Ortschaftsräte
 - VII-DS-08911 – Radverkehrsentwicklungsplan 2030+
 - VII-DS-09238 – Fortschreibung Mobilitätsstrategie 2030 für Leipzig
 - Verwendung Grundstück ehemals Gärtnerei Schlegel
 - Brauchtumsmittel 2024 
 - VII-Ifo-09575 – Ortschaftsstrategien Flächenentwicklungspotentiale

Ortschaftsrat Liebertwolkwitz
18.04.2024, 18:30 Uhr, Rathaus Liebertwolkwitz, Zi. 2, Liebertwolk-
witzer Markt 1, 04288 Leipzig 
 - Feststellung der Beschlussfähigkeit,
 - Feststellung der Tagesordnung 
 - Niederschrift vom 07.03.2024     
 - Kandidaten Ortschaftsratswahl 2024
 - Beschlussvorlage-Nr. VII-DS-09238 des Rahmenplanes zur Umsetzung 

der Mobilitätsstrategie 2030 für Leipzig 
 - Beschlussvorlage-Nr. VII-DS-08911 des Radverkehrsentwicklungsplan 

2030 Frühjahrsputz 17.04.2024
 
Ortschaftsrat Böhlitz-Ehrenberg
18.04.2024, 18:30 Uhr, Soziokulturelles Zentrum „Große Eiche“, 
Großer Saal, Leipziger Straße 81,  
 - Bestätigung des Protokolls der Sitzung vom 7.3.2024
 - VII-DS-08065-Ifo-01 – Auswertung Ortschaftsbefragung
 - VII-A-09105-VSP-01 – Frühzeitige Information bei Baumaßnahmen 

dazu Änderungsanträge
 - Information des VTAs Änderung Bau Lise-Meitner-Str./Burgauenstr.
 - VII-DS-08911 – Radverkehrsentwicklungsplan 2030+
 - VII-DS-09238 – Fortschreibung Rahmenplan Mobilitätsstrategie 2030
 - Vergabe von Brauchtumsmitteln
 - VII-A-09214 – Beteiligung Ortschaftsräte dazu Verwaltungsstandpunkt 

VII-A-09214-VSP-01

Ortschaftsrat Plaußig
18.04.2024, 19:00 Uhr, Freiwillige Feuerwehr Plaußig – Schulungs-
raum, Plaußiger Dorfstraße 23, 04349 Leipzig
 - Vorstellung Ortschaftsstrategie
 - Neues aus der Ratsversammlung
 - Beschluss-/ Informationsvorlagen

- VII-A-09105 Frühzeitige Information des Ortschaftsrates bei Bau-
maßnahmen   

- VII-A-09105-VSP-01 Frühzeitige Information des Ortschaftsrates 
bei Baumaßnahmen

- VII- DS-08911 Radverkehrsentwicklungsplan 2030+
- VII-DS-09238 Fortschreibung des Rahmenplans zur Umsetzung der 

Mobilitätsstrategie 2030 für Leipzig
 - Projekte
 - Wahl Ortschaftsrat & Stadtrat 09.06.2024
 - 750 Jahre Plaußig 2025

 
Ortschaftsrat Holzhausen
18.04.2024, 19:30 Uhr, Schule Holzhausen, Aula, Stötteritzer Land-
straße 21, 04288 Leipzig 
 - Bestätigung der Protokolle der Sitzungen vom 11.01.2024 und 

21.03.2024
 - Sachstandsberichte
 - System Amok-Alarm Grundschule Holzhausen
 - Entwässerung Bahnhofgraben
 - Sanierung Fußweg Mölkauer Straße
 - VII-DS-09238 Fortschreibung des Rahmenplans zur Umsetzung der 

Mobilitätsstrategie 2030 für Leipzig
 - VII-DS-08911 Radverkehrsentwicklungsplan 2030+
 - Verkehrsberuhigende Maßnahmen im Bereich der Bushaltestelle 

Richard-Springer-Weg
 - Vergabe von Brauchtumsmitteln
 - Sonstiges & Termine ■

(Änderungen vorbehalten)

http://www.leipzig.de
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Zum Bebauungsplan Nr. 476 „Quartier Mockauer Straße, Tauchaer 
Straße“ wird die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 
Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) durchgeführt.

Das Plangebiet befindet sich in Leipzig-Nordost, im Ortsteil Mockau-
Nord zwischen Tauchaer Straße, Samuel-Lampel-Straße, Kieler Straße 
und Mockauer Straße (entsprechend kartenmäßiger Darstellung). 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes werden die bauplanungs-
rechtlichen Voraussetzungen zur Entwicklung eines neuen Quartiers 
mit Oberschule sowie Wohn- und Geschäftsbauten geschaffen. Zudem 
sollen die im Zusammenhang mit einer neuen Straßenbahnführung 
freiwerdenden Stadt- und Freiräume weiterentwickelt und mit Hilfe 
des Bebauungsplans städtebaulich qualifiziert werden.

Bebauungsplan Nr. 476 „Quartier Mockauer Straße,  
Tauchaer Straße“, Leipzig-Nordost

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
Zur Unterrichtung der Öffentlichkeit werden die Unterlagen zum 
Vorentwurf des Bebauungsplans

vom 23.04.2024 bis 29.05.2024

über die Webseite der Stadt Leipzig unter  http://www.leipzig.de/
bauleitplanung-aktuell 

sowie über das zentrale Landesportal des Freistaates Sachsen zur 
Bauleitplanung unter www.bauleitplanung.sachsen.de veröffentlicht. 

Die gesamten Planunterlagen werden zusätzlich im Neuen Rathaus, 
Martin-Luther-Ring 4 – 6, 04109 Leipzig, Stadtplanungsamt, im Ausstel-
lungsbereich vor den Zimmern 496 bis 499, während der Dienststunden
 Mo./Mi.  8.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
 Di./Do.  8.00 Uhr bis 16.00 Uhr
 Fr.    8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
ausgestellt. 

Sie können auch im Stadtbüro, Burgplatz 1 (Zugang über Markgrafen-
straße 3), 04109 Leipzig, Öffnungszeiten Di. bis Do. 13.00 bis 18.00 Uhr 
und Fr. 13.00 bis 15.00 Uhr eingesehen werden.

Es besteht darüber hinaus die Möglichkeit, die Vorlage im Internet 
über das Ratsinformationssystem der Stadt Leipzig abzurufen unter 
https://ratsinformation.leipzig.de (Vorlage Nr. VII-DS-09647). 

Stadtspaziergang und Planerörterung
Am Mittwoch, dem 15.05.2024, von 17.00 bis 19.00 Uhr findet dazu 
eine öffentliche Informationsveranstaltung in Form eines Stadtspazier-
gangs statt. Der Treffpunkt ist an der Gleisschleife Kieler Straße/
Mockauer Straße. Anwesend sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Stadtplanungsamtes.
Zusätzlich stehen am Dienstag, dem 28.05.2024, zwischen 16.00 und 
18.00 Uhr Mitarbeitende des Stadtplanungsamtes im Stadtbüro zur 
Planerörterung zur Verfügung.
Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind dazu eingeladen und 
haben Gelegenheit, sich zu informieren und zu äußern. Sofern schrift-
liche Stellungnahmen abgegeben werden, richten Sie sie bitte an die 
Stadt Leipzig, Stadtplanungsamt, 04092 Leipzig, telefonische Anfragen 
an (0341) 123-4948, oder per E-Mail an stadtplanungsamt@leipzig.de.

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Räumlicher Geltungsbereich zum Bebauungsplan Nr. 476 „Quartier Mo-
ckauer Straße, Tauchaer Straße“ (fett umrandet). 

Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung

http://www.leipzig.de/bauleitplanung-aktuell
http://www.leipzig.de/bauleitplanung-aktuell
http://www.bauleitplanung.sachsen.de
https://ratsinformation.leipzig.de
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Die Stadt Leipzig schreibt die Übernahme der Trägerschaft für die Kin-
dertageseinrichtung „Crealino“ mit konfessioneller Ausrichtung aus:

Jaspisstraße 52 04319 Leipzig

Betreuungsalter:
ab vollendeten 1. Lebensjahr bis 
Schuleintritt

Kapazität gesamt: 65 Kinder

davon: 24 Plätze Kinderkrippe und 41

Lage: Leipziger Osten (Engelsdorf)

Investor/Mietvertragspartner:
RUBA Hausbau GmbH, 
An der Hebemärchte 14, 04316 Leipzig

Leistungsbeginn: 01.08.2024

Die Kindertageseinrichtung „Crelino“ in der Jaspisstraße 52 in 04319 
Leipzig ist mit einer Gesamtkapazität von 65 Plätzen, davon 24 Plätze 
U3, in der Kita-Bedarfsplanung verankert. Die Einrichtung ist dem 
Planungsraum B 04 (Integrierte Kinder- und Jugendhilfeplanung) zu-
zuordnen, deckt durch seine exponierte Lage aber auch die Leipziger 
Ortsteile Engelsdorf und Althen-Kleinpösna ab. 
Die Integrierte Kinder- und Jugendhilfeplanung (IKJHP) sieht für 
den Planungsraum B 04 (Schwerpunktraum Paunsdorf) folgende 
Maßnahmen vor:

• Familienbildungsangebote
• Vernetzung aller Träger formaler und nonformaler Bildungsan-

gebote zur Gestaltung gelingender Übergänge
• Einstiegsprogramm für Kitas
• Ausbau von Familien- und Erziehungsberatungsangeboten
• Auf- und Ausbau von Kooperationsbeziehungen
• Zusammenarbeit mit Migrantenselbstorganisationen
• Entwicklung/Weiterentwicklung der Schulkonzepte
• Aufbau eines Angebotes der Mobilen Jugendsozialarbeit/Streetwork

Es handelt sich um eine Einrichtung deren Finanzierung auf der 
Grundlage des SächsKitaG erfolgen wird.
Der zukünftige Träger wird gemäß § 17 SächsKitaG eine Vereinbarung 
über den Betrieb und die Finanzierung der Kindertagesstätte mit der 
Stadt Leipzig abschließen. 
Bei bereits bestehender Vereinbarung mit der Stadt Leipzig wird diese 
Vereinbarung entsprechend der zu übernehmenden Kapazitäten und 
Kostenstrukturen angepasst.
Die Entscheidungsfindung erfolgt auf der Grundlage der konzeptionel-
len Vorstellungen, der konfessionellen Ausrichtung, der betriebswirt-
schaftlichen Aspekte bzw. der Einordnung des Trägers in die Träger-
struktur des Stadtbezirkes (Vorortung des Trägers im Planungsraum).
Die Kindertageseinrichtung soll nach § 22 SGB VIII sowie nach dem 
SächsKitaG arbeiten. Sie ist für die Bildung, Erziehung und Betreuung 
von Kindern bis zum Schuleintritt zu konzipieren. 
Bei der Erarbeitung der Betreiberkonzeption sind zu beachten:
• die Umsetzung o. g. Gesetze, speziell die Umsetzung:

- des Sächsischen Gesetz zur Förderung von Kindern in Tages-
einrichtungen (SächsKitaG)

- der Sächsischen Integrationsverordnung und
- des Sächsischen Bildungsplanes

• aktuelle Ergebnisse der Entwicklungspsychologie, der Heilpäda-
gogik sowie Bildungs- und Familienforschung

• die Planungsprämissen der Kindertagesstättenplanung sowie der 
Fachplanung der Stadt Leipzig

Die Mietvertragskosten werden gemäß § 14 SächsKitaG Bestandteil 
der Betriebskosten der Einrichtung.
Da vom Träger der Einrichtung eine jährliche Eigenbeteiligung erwartet 
wird, sollen Vorschläge zur Realisierung dieser Vorgabe unterbreitet 
werden.
Der Abschluss einer Vereinbarung über den ordnungsgemäßen Betrieb 
und die Finanzierung dieser Kindertagesstätte wird Wettbewerbs-
gegenstand. Der Vereinbarungsentwurf kann im Amt für Jugend und 
Familie abgerufen werden.

Für die Bewerbung sind folgende Unterlagen per Mail einzureichen:

• Antrag
• Aussagen zur Rechtsnatur des Antragsstellers
• ggf. Satzung des Vereins
• ggf. Eintrag ins Vereinsregister
• ggf. Nachweis über die Anerkennung als freier Träger der Jugend-

hilfe
• Leistungsübersicht des Antragsstellers
• geeigneter Nachweis der Wirtschaftlichkeit der Trägerschaft
• ausführliche und aktuelle Trägerkonzept und Vorstellungen zum 

perspektivischen Einrichtungskonzept unter folgenden Schwer-
punkten:
- Motivation für Bewerbung
- Konfessionelle Ausrichtung
- Aussagen zur Erziehungspartnerschaft und deren geplanten 

methodischen Umsetzung
- fachlicher Schwerpunkt der Kita
- Verortung und Präsenz im Planungsraum
- Aussagen zur Förderung von Kindern mit Eingliederungshilfe
- Aussagen zum angewandten QM-Verfahren
- Aussagen zu angewandten Dokumentationsverfahren
- Aussagen zu Teambildungs- und Teamentwicklungsmaßnahmen 

speziell während der Startphase unter Einbeziehung der Familien
- Stärken der Trägerschaft/Synergien für Innovationen
- Aussagen zum Raumkonzept/zur Raumausgestaltung
- Aussagen zu möglichen Kooperationspartnern
- Aussagen zu Eigenmittelanteilen lt. § 17 SächsKitaG
- Aussagen über geplante Öffnungs- bzw. Schließzeiten

• Aussagen zu Arbeits- und Vertragsbedingungen für pädagogisches 
Personal inkl. Zusatzversorgung für die pädagogischen Mitarbei-
ter/-innen, Aussagen zur Tarifbindung

Die Bewerbungsunterlagen sind ausschließlich per Mail einzureichen. 
Dazu nutzen die Bewerber folgende Mailadresse: ja-51.6@leipzig.de
Für Rückfragen zum Verfahren steht Ihnen Herr Sauerbrey, Tel.: (0341) 
123 4389 zur Verfügung.
Bewerbungsschluss ist der 30.04.2024. Bewerbungsunterlagen die nach 
Bewerbungsschluss eingehen, werden nicht berücksichtigt. ■

Ausschreibung zur Betreibung  
einer Kindertageseinrichtung

mailto:ja-51.6@leipzig.de
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung eines  

Vorbescheids für das Vorhaben: „Vorbescheid Aufstockung eines  
eingeschossigen Gebäudeteils, 63-2020-006640-BV-63.42-MAS,  
Verlängerung des Bauvorbescheides, Kantstraße 62“, Leipzig,  

Gemarkung Leipzig, Flurstücke 2499/7, 2499/9 (ehemals 2499h, 2499g)

geführten und mit der Entscheidung ausgefertigten Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Prager Straße 118-120, 04317 Leipzig) 
Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch kann auch in elekt-
ronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz ein-
gelegt werden. Hierfür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail mit qua-

lifizierter elektronischer Signatur gemäß § 3a Abs. 2 S. 2, 3 VwVfG 
erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann über das besondere Behördenpostfach Stadt 
Leipzig – Allgemeiner Posteingang (egvp_DE.Justiz.8a1e2a3c-
ab3f-40f6-86af-15739f5ac5d4.5f59@gmm.leipzig.de) mit elektroni-
scher Signatur aus folgenden besonderen elektronischen Postfächern 
erhoben werden:
a. Gemäß § 3a Abs. 3 Nr. 2 lit. a) VwVfG aus einem besonderen 

elektronischen Anwaltspostfach nach §§ 31a, 31b Bundesrechts-
anwaltsordnung oder aus einem entsprechenden, auf gesetzlichen 
Grundlagen errichteten elektronischen Postfach.

b. Gemäß § 3a Abs. 3 Nr. 2 lit. b) VwVfG aus einem elektronischen 
Postfach einer Behörde oder juristischen Person des öffentlichen 
Rechts nach Durchführung eines Identifizierungsverfahrens auf 
Grundlage einer nach § 130a Abs. 2 S. 2 Zivilprozessordnung 
erlassenen Rechtsverordnung.

c. Gemäß § 3a Abs. 3 Nr. 2 lit. c) VwVfG aus einem elektronischen 
Postfach einer natürlichen oder juristischen Person oder sonstigen 
Vereinigung nach Durchführung des Identifizierungsverfahrens 
auf Grundlage einer nach § 130a Abs. 2 S. 2 Zivilprozessordnung 
erlassenen Rechtsverordnung.

3. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Hinweis:
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Den vollständigen Bauvorbescheid und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341 / 123-8927 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 18.03.2024 unter dem Aktenzei-
chen 63-2024-002371-BV-63.41-MAS einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

(1) Der Vorbescheid mit der Beantwortung einzelner Fragen für 
das Vorhaben: „Vorbescheid Aufstockung eines eingeschossigen 
Gebäudeteils, 63-2020-006640-BV-63.42-MAS, Verlängerung des 
Bauvorbescheides, Kantstraße 62“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, 
Flurstücke 2499/7, 2499/9 (ehemals 2499h, 2499g), ist erteilt.

(2  Bestandteil der Entscheidung sind die in dem Vorbescheid auf-
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung eines  

Vorbescheids für das Vorhaben: „Vorbescheid  Errichtung eines  
Wohnensembles mit ebenerdigen KfZ-Stellplätzen, 

Ersatzneubau von Vorderhaus und Hinterhausneubau,  
Hinrichsenstraße 29“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 2112/n

(2) Bestandteil der Entscheidung sind die in dem Vorbescheid auf-
geführten und mit der Entscheidung ausgefertigten Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Prager Straße 118-120, 04317 Leipzig) 
Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch kann auch in elekt-
ronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz ein-
gelegt werden. Hierfür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail mit qua-

lifizierter elektronischer Signatur gemäß § 3a Abs. 2 S. 2, 3 VwVfG 
erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann über das besondere Behördenpostfach Stadt 
Leipzig – Allgemeiner Posteingang (egvp_DE.Justiz.8a1e2a3c-
ab3f-40f6-86af-15739f5ac5d4.5f59@gmm.leipzig.de) mit elektroni-
scher Signatur aus folgenden besonderen elektronischen Postfächern 
erhoben werden:
a. Gemäß § 3a Abs. 3 Nr. 2 lit. a) VwVfG aus einem besonderen 

elektronischen Anwaltspostfach nach §§ 31a, 31b Bundesrechts-
anwaltsordnung oder aus einem entsprechenden, auf gesetzlichen 
Grundlagen errichteten elektronischen Postfach.

b. Gemäß § 3a Abs. 3 Nr. 2 lit. b) VwVfG aus einem elektronischen 
Postfach einer Behörde oder juristischen Person des öffentlichen 
Rechts nach Durchführung eines Identifizierungsverfahrens auf 
Grundlage einer nach § 130a Abs. 2 S. 2 Zivilprozessordnung 
erlassenen Rechtsverordnung.

c. Gemäß § 3a Abs. 3 Nr. 2 lit. c) VwVfG aus einem elektronischen 
Postfach einer natürlichen oder juristischen Person oder sonstigen 
Vereinigung nach Durchführung des Identifizierungsverfahrens 
auf Grundlage einer nach § 130a Abs. 2 S. 2 Zivilprozessordnung 
erlassenen Rechtsverordnung.

3. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Hinweis:
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Den vollständigen Bauvorbescheid und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341 / 123-5168 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:500

Datenauszug

Erstellungsdatum 28.03.2024

Haubold, Manuel

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 5 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 28.03.2023 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-008628-BV-63.20-MHA einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

(1) Der Vorbescheid mit der Beantwortung einzelner Fragen für das 
Vorhaben: „Vorbescheid: Errichtung eines Wohnensembles mit 
ebenerdigen KfZ-Stellplätzen, Ersatzneubau von Vorderhaus und 
Hinterhausneubau, Hinrichsenstraße 29“, Leipzig, Gemarkung 
Leipzig, Flurstück 2112/n, ist erteilt.
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung Wohnung Nr. 
9 in Ferienwohnung (Dachgeschoss, Dachspitz) – ohne bauliche  

Eingriffe – Steinstraße 20“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 3386

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig Sitzanschrift in 
04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Prager Straße 118-120, 04317 Leipzig) 
Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch kann auch in elektro-
nischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz eingelegt 
werden. Hierfür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail mit qua-

lifizierter elektronischer Signatur gemäß § 3a Abs. 2 S. 2, 3 VwVfG 
erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann über das besondere Behördenpostfach Stadt 
Leipzig – Allgemeiner Posteingang (egvp_DE.Justiz.8a1e2a3c-
ab3f-40f6-86af-15739f5ac5d4.5f59@gmm.leipzig.de) mit elektronischer 
Signatur aus folgenden besonderen elektronischen Postfächern er-
hoben werden:
a. Gemäß § 3a Abs. 3 Nr. 2 lit. a) VwVfG aus einem besonderen 

elektronischen Anwaltspostfach nach §§ 31a, 31b Bundesrechts-
anwaltsordnung oder aus einem entsprechenden, auf gesetzlichen 
Grundlagen errichteten elektronischen Postfach.

b. Gemäß § 3a Abs. 3 Nr. 2 lit. b) VwVfG aus einem elektronischen 
Postfach einer Behörde oder juristischen Person des öffentlichen 
Rechts nach Durchführung eines Identifizierungsverfahrens auf 
Grundlage einer nach § 130a Abs. 2 S. 2 Zivilprozessordnung 
erlassenen Rechtsverordnung.

c. Gemäß § 3a Abs. 3 Nr. 2 lit. c) VwVfG aus einem elektronischen 
Postfach einer natürlichen oder juristischen Person oder sonstigen 
Vereinigung nach Durchführung des Identifizierungsverfahrens 
auf Grundlage einer nach § 130a Abs. 2 S. 2 Zivilprozessordnung 
erlassenen Rechtsverordnung.

3. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Hinweis:
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benachbarter 

Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO wird auf-
grund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Baugenehmigung 
zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 
3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber den 
Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341 / 123-5167 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:1 000

Datenauszug

Erstellungsdatum 28.03.2024

Keßler, Kevin

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 10 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgendes 
bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat als 
untere Bauaufsichtsbehörde am 28.03.2024 unter dem Aktenzeichen 
63-2023-011574-VV-63.41-KKE einen Bescheid mit folgendem verfü-
genden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung Woh-
nung Nr. 9 in Ferienwohnung (Dachgeschoss, Dachspitz) – ohne 
bauliche Eingriffe – Steinstraße 20“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, 
Flurstück 3386 im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische 
Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung auf-
geführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvorlagen.
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Sanierung eines Mehrfamilienhauses 
mit Anbau einer gartenseitigen Balkonanlage, Kochstraße 13, 15“, Leipzig, 

Gemarkung Leipzig, Flurstücke 2513/b, 2513/6, 2513/7

(3) Die Baugenehmigung enthält Auflage. 

(4) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung auf-
geführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig Sitzanschrift in 04109 
Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Amt für Bauordnung 
und Denkmalpflege, Prager Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch 
eingelegt werden. Der Widerspruch kann auch in elektronischer Form ge-
mäß § 3a Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür 
stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail mit qualifi-

zierter elektronischer Signatur gemäß § 3a Abs. 2 S. 2, 3 VwVfG erhoben 
werden.

2. Der Widerspruch kann über das besondere Behördenpostfach Stadt 
Leipzig – Allgemeiner Posteingang (egvp_DE.Justiz.8a1e2a3c-ab3f-40f6-
86af-15739f5ac5d4.5f59@gmm.leipzig.de) mit elektronischer Signatur 
aus folgenden besonderen elektronischen Postfächern erhoben werden:
a. Gemäß § 3a Abs. 3 Nr. 2 lit. a) VwVfG aus einem besonderen 

elektronischen Anwaltspostfach nach §§ 31a, 31b Bundesrechts-
anwaltsordnung oder aus einem entsprechenden, auf gesetzlichen 
Grundlagen errichteten elektronischen Postfach.

b. Gemäß § 3a Abs. 3 Nr. 2 lit. b) VwVfG aus einem elektronischen 
Postfach einer Behörde oder juristischen Person des öffentlichen 
Rechts nach Durchführung eines Identifizierungsverfahrens auf 
Grundlage einer nach § 130a Abs. 2 S. 2 Zivilprozessordnung er-
lassenen Rechtsverordnung.

c. Gemäß § 3a Abs. 3 Nr. 2 lit. c) VwVfG aus einem elektronischen 
Postfach einer natürlichen oder juristischen Person oder sonstigen 
Vereinigung nach Durchführung des Identifizierungsverfahrens 
auf Grundlage einer nach § 130a Abs. 2 S. 2 Zivilprozessordnung 
erlassenen Rechtsverordnung.

3. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch De-
Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung gemäß 
§ 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Hinweis:
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landesdirektion 
Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benachbarter 

Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO wird auf-
grund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Baugenehmigung 
zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 
3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber den 
Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer:  
0341 / 123-5167 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:750

Datenauszug

Erstellungsdatum 03.04.2024

Keßler, Kevin

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 8 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgendes 
bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 03.04.2024 unter dem Aktenzeichen 
63-2023-011447-VV-63.41-KKE einen Bescheid mit folgendem verfügenden 
Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Sanierung eines Mehr-
familienhauses mit Anbau einer gartenseitigen Balkonanlage, 
Kochstraße 13, 15“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstücke 2513/b, 
2513/6, 2513/7, im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische 
Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Mit der Baugenehmigung werden folgende Abweichungen zugelassen:
 Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen aus 

§ 50 SächsBO dahingehend, dass die Barrierefreiheit nicht hergestellt 
wird.
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung der  
Wohnung 10 im DG in eine Ferienwohnung, Schönbachstraße 52“,  

Leipzig, Gemarkung Stötteritz, Flurstück 44/g

aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Prager Straße 118-120, 04317 Leipzig) 
Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch kann auch in elekt-
ronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz ein-
gelegt werden. Hierfür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail mit qua-

lifizierter elektronischer Signatur gemäß § 3a Abs. 2 S. 2, 3 VwVfG 
erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann über das besondere Behördenpostfach Stadt 
Leipzig – Allgemeiner Posteingang (egvp_DE.Justiz.8a1e2a3c-
ab3f-40f6-86af-15739f5ac5d4.5f59@gmm.leipzig.de) mit elektroni-
scher Signatur aus folgenden besonderen elektronischen Postfächern 
erhoben werden:
a. Gemäß § 3a Abs. 3 Nr. 2 lit. a) VwVfG aus einem besonderen 

elektronischen Anwaltspostfach nach §§ 31a, 31b Bundesrechts-
anwaltsordnung oder aus einem entsprechenden, auf gesetzlichen 
Grundlagen errichteten elektronischen Postfach.

b. Gemäß § 3a Abs. 3 Nr. 2 lit. b) VwVfG aus einem elektronischen 
Postfach einer Behörde oder juristischen Person des öffentlichen 
Rechts nach Durchführung eines Identifizierungsverfahrens auf 
Grundlage einer nach § 130a Abs. 2 S. 2 Zivilprozessordnung 
erlassenen Rechtsverordnung.

c. Gemäß § 3a Abs. 3 Nr. 2 lit. c) VwVfG aus einem elektronischen 
Postfach einer natürlichen oder juristischen Person oder sonstigen 
Vereinigung nach Durchführung des Identifizierungsverfahrens 
auf Grundlage einer nach § 130a Abs. 2 S. 2 Zivilprozessordnung 
erlassenen Rechtsverordnung.

3. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Hinweis:
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Verfahrens-
manager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 0341 / 
123-5243 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:1 000

Datenauszug

Erstellungsdatum 03.04.2024

Schreiber, Christiane

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 10 mGemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgendes 
bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat als unte-
re Bauaufsichtsbehörde am  unter dem Aktenzeichen 63-2024-002249-VV-
63.41-CHS einen Bescheid mit folgendem verfügenden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung der 
Wohnung 10 im DG in eine Ferienwohnung, Schönbachstraße 
52“, Leipzig, Gemarkung Stötteritz, Flurstück 44/g, im Genehmi-
gungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes 
Verfahren) ist erteilt.

(2) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umnutzung Wohnen zu Gewerbe 
(1. OG links in Ferienwohnung), Georg-Schumann-Straße 339“,  

Leipzig, Gemarkung Wahren, Flurstück 154

(2) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Prager Straße 118-120, 04317 Leipzig) 
Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch kann auch in elekt-
ronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz ein-
gelegt werden. Hierfür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail mit qua-

lifizierter elektronischer Signatur gemäß § 3a Abs. 2 S. 2, 3 VwVfG 
erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann über das besondere Behördenpostfach Stadt 
Leipzig – Allgemeiner Posteingang (egvp_DE.Justiz.8a1e2a3c-
ab3f-40f6-86af-15739f5ac5d4.5f59@gmm.leipzig.de) mit elektroni-
scher Signatur aus folgenden besonderen elektronischen Postfächern 
erhoben werden:
a. Gemäß § 3a Abs. 3 Nr. 2 lit. a) VwVfG aus einem besonderen 

elektronischen Anwaltspostfach nach §§ 31a, 31b Bundesrechts-
anwaltsordnung oder aus einem entsprechenden, auf gesetzlichen 
Grundlagen errichteten elektronischen Postfach.

b. Gemäß § 3a Abs. 3 Nr. 2 lit. b) VwVfG aus einem elektronischen 
Postfach einer Behörde oder juristischen Person des öffentlichen 
Rechts nach Durchführung eines Identifizierungsverfahrens auf 
Grundlage einer nach § 130a Abs. 2 S. 2 Zivilprozessordnung 
erlassenen Rechtsverordnung.

c. Gemäß § 3a Abs. 3 Nr. 2 lit. c) VwVfG aus einem elektronischen 
Postfach einer natürlichen oder juristischen Person oder sonstigen 
Vereinigung nach Durchführung des Identifizierungsverfahrens 
auf Grundlage einer nach § 130a Abs. 2 S. 2 Zivilprozessordnung 
erlassenen Rechtsverordnung.

3. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Hinweis:
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341 / 123-5237 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:1 000

Datenauszug

Erstellungsdatum 04.04.2024

Aulich, Henry

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 10 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 04.04.2024 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-011997-VV-63.30-HAU einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben:
Umnutzung Wohnen zu Gewerbe (1. OG links in Ferienwohnung)
Georg-Schumann-Straße 339, Leipzig
Gemarkung Wahren, Flurstück 154
im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung (Ver-
einfachtes Verfahren) ist erteilt.
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung von  
WE05 von privat genutzen Wohnraum zu gewerblichen Wohnraum – 

Ferienwohnung, Kreuzstraße 20“, Leipzig,  
Gemarkung Leipzig, Flurstück 1709

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig Sitzanschrift in 04109 
Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Amt für Bauordnung 
und Denkmalpflege, Prager Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch 
eingelegt werden. Der Widerspruch kann auch in elektronischer Form ge-
mäß § 3a Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür 
stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail mit qualifi-

zierter elektronischer Signatur gemäß § 3a Abs. 2 S. 2, 3 VwVfG erhoben 
werden.

2. Der Widerspruch kann über das besondere Behördenpostfach Stadt 
Leipzig – Allgemeiner Posteingang (egvp_DE.Justiz.8a1e2a3c-ab3f-40f6-
86af-15739f5ac5d4.5f59@gmm.leipzig.de) mit elektronischer Signatur 
aus folgenden besonderen elektronischen Postfächern erhoben werden:
a. Gemäß § 3a Abs. 3 Nr. 2 lit. a) VwVfG aus einem besonderen 

elektronischen Anwaltspostfach nach §§ 31a, 31b Bundesrechts-
anwaltsordnung oder aus einem entsprechenden, auf gesetzlichen 
Grundlagen errichteten elektronischen Postfach.

b. Gemäß § 3a Abs. 3 Nr. 2 lit. b) VwVfG aus einem elektronischen 
Postfach einer Behörde oder juristischen Person des öffentlichen 
Rechts nach Durchführung eines Identifizierungsverfahrens auf 
Grundlage einer nach § 130a Abs. 2 S. 2 Zivilprozessordnung er-
lassenen Rechtsverordnung.

c. Gemäß § 3a Abs. 3 Nr. 2 lit. c) VwVfG aus einem elektronischen 
Postfach einer natürlichen oder juristischen Person oder sonstigen 
Vereinigung nach Durchführung des Identifizierungsverfahrens 
auf Grundlage einer nach § 130a Abs. 2 S. 2 Zivilprozessordnung 
erlassenen Rechtsverordnung.

3. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch De-
Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung gemäß 
§ 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Hinweis:
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landesdirektion 
Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benachbarter 

Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO wird auf-
grund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Baugenehmigung 
zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 
3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber den 
Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Verfahrens-
manager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 0341 / 
123-8908 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:1 000

Datenauszug

Erstellungsdatum 08.04.2024

Weißbach, Nicky

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 10 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgendes 
bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat als 
untere Bauaufsichtsbehörde am 08.04.2024 unter dem Aktenzeichen 
63-2024-002779-VV-63.20-NIW einen Bescheid mit folgendem verfü-
genden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung von 
WE05 von privat genutzen Wohnraum zu gewerblichen Wohnraum 
– Ferienwohnung, Kreuzstraße 20“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, 
Flurstück 1709, im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische 
Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.
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